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(54) Betriebswechsel eines Betriebsgeräts für Leuchtmittel

(57) Es wird vorgeschlagen ein Betriebsgerät (1) zum 
Betreiben eines Leuchtmittels ( 2) in einem
Normalbetriebsmodus, aufweisend:
- eine Steuereinheit (3) zum Steuern des Betriebsgeräts 
(1),
- einen Versorgungseingang (4) zum Versorgen des 
Betriebsgeräts (1) mit einer Eingangswechselspannung 
(Vin),
- einen Versorgungsausgang ( 5), wobei der
Versorgungsausgang (5) mit mindestens einem 
Leuchtmittel (2) anschliessbar ist, und zur Bereitstellung 
einer Ausgangsspannung (Vout) bzw. eines 
Ausgangsstroms (lout) zur Versorgung des 
angeschlossenen Leuchtmittels (2), ausgelegt ist, und
- ein mit dem Versorgungseingang (4) verbundenes 
Erfassungsmittel (16) zur Erfassung der 
Eingangswechselspannung (Vin),
wobei die Steuereinheit (3) dazu ausgelegt ist, in einer 
Manipulation der erfassten Eingangswechselspannung 
(Vin) einen kodierten Betriebswechselbefehl zum 
Versetzen des Betriebsgeräts (1) in einen vom 
Normalbetriebsmodus abweichenden Betriebsmodus zu 
erkennen,
wobei die Manipulation durch Veränderung der Frequenz 
der Wechsel-Versorgungsspannung erfolgt und 
Veränderung der Frequenz der Wechsel- 
Versorgungsspannung von der Steuereinheit (3) als 
Betriebswechselbefehl erfasst wird,
wobei im Betriebswechselbefehl mindestens ein Vorgang 
des Normalbetriebsmodus deaktiviert bzw. nicht
durchgeführt wird.
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